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Ihre News auf www.clinicum.ch

Sie können auf der aktuellen Info-Plattform  
«clinicum» DIGITAL online werben. Wir publizieren  
mit grosser Freude Ihre News – und wir machen  
Ihren Werbe-Banner zu einem Blickfang! 

NEWS auf «clinicum» DIGITAL

Wir veröffentlichen optimal verlinkte News zu aktuellen  
Themen und Inhalten 

Preis pro Schaltung: CHF 225.– 
Kostenloses Aufschalten für gute Insertions-Kunden
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Banner 1
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Einmischung in privatrechtliche Vertragsverhandlungen gehört nicht  
zum Pflichtenheft der Aufsichtsbehörden

Ärztliche Leistungen von ärztlichen 
 Mehrleistungen klar abgrenzen

Zusatzversicherte (privatversicherte Patienten) wollen überdurchschnittlich gut behan-

delt werden. Sie  wünschen sich die bestmögliche ärztliche Betreuung und Behandlung 

mit allen Wahlmöglichkeiten. Da die freie Arztwahl das Kernelement für die Erfüllung 

dieses Bedarfes ist, wird in diesem Artikel auf die ärztliche Mehrleistung und weitere 

Implikationen im VVG insbesondere für die Belegärzteschaft eingegangen. 

Worin besteht eigentlich die Abgrenzung 
ärztlicher Leistungen von ärztlichen Mehr-
leistungen? – Was auf den ersten Blick wie 
eine semantische Wortspielerei aussieht, 
entpuppt sich in Tat und Wahrheit als böses 
Spiel staatlicher Stellen, bei dem es im 
Gesundheitswesen um finanzielle Beträge 
in Millionenhöhe geht und bei dem eine 
freie Berufsgruppe in finanzielle Nöte 

getrieben wird, obwohl sie erhebliche Auf-
gaben für die Öffentlichkeit erbringt.

Auslöser dieses Konflikts ist das aufsichts-
rechtliche Ansinnen, Zusatzversicherte 
vor zu hohen Prämien zu schützen. 
Akteurin ist die FINMA, deren Hauptauf-
gabe es ist, die Banken zu überwachen 
und auch die Höhe wie Rechtsmässigkeit 

der VVG-Prämien zu überprüfen, aber – 
und das ist wesentlich – keinesfalls in der 
Pflicht ist, sich um die privatrechtlichen 
Verträge zwischen Zusatzversicherern 
und Leistungserbringern (die früher ein-
mal Ärztinnen und Ärzte hiessen und 
Spitäler) zu kümmern. Die FINMA tut es 
allerdings trotzdem und behauptet, ärzt-
liche Leistungen, die in der sozialen 

Grundversicherung (OKP) bereits bezahlt 
seien, würden im Zusatzversicherungs-
bereich (VVG) nochmals und damit dop-
pelt berechnet. 

Eine klare Abgrenzung  ärztlicher 
Leistungen von ärztlichen 
 Mehrleistungen

Eine Doppelverrechnung einer in der 
Grundversicherung bereits enthaltenen 
ärztlichen Leistung ist selbstverständlich 
nicht korrekt, wenn sie denn wirklich – wie 
von der FINMA immer wieder ohne Belege 
behauptet wird – verrechnet würde. Die 
nachfolgende Analyse soll daher aufzeigen, 
dass es eine ganz klare Abgrenzung zwi-
schen einer ärztlichen Leistung (in der OKP 
inbegriffen) und einer ärztlichen Mehrleis-
tung gibt, die durch die privatrechtliche 
Zusatzversicherung (VVG) bezahlt wird. 

Die FINMA hat in Ihren öffentlichen Publi-
kationen wie auch bei ihren Vorortkontrol-
len bei den Zusatzversicherern immer wie-
der eine genaue Abgrenzung der ärztlichen 
Leistungen (OKP) gegenüber einer ärztli-
chen Mehrleistung (VVG) gefordert. Sie 
müsste jedoch wissen, dass eine solche 
Abgrenzung per se nicht einfach ist, weil 
sich die beiden Bereiche naturgemäss über-
schneiden oder zwischen ihnen  fliessende 
Übergänge bestehen. Umso  wichtiger ist es 

daher, klare Definitionen festzulegen und 
diese im Sinne der Rechtssicherheit auch 
längerfristig anzuwenden und identisch 
auszulegen.

In der Praxis erweist sich die 
FINMA-Position als kontraproduktiv

Die Forderung der FINMA nach klarer 
Abgrenzung ist durchaus verständlich. 
Unverständlich ist aber die Weigerung oder 
Unfähigkeit der FINMA, genaue Vorgaben 
dazu zu liefern. Das erweist sich bei 
 Vertragsverhandlungen der Partner im 
Gesundheitswesen als kontraproduktiv. 
Dies ist insbesondere der Fall bei Verhand-
lungen zwischen Krankenzusatzversiche-
rern und Belegärzten. Es ist daher absolut 
nötig, dass sich Versicherer und private 
neutrale Anbieter von Kalkulationshilfen 
nach Kräften bemühen, die z.T. bilateralen 
Anforderungen und Mindestmerkmale der 
FINMA zu erfüllen und sich gemeinsam auf 
praktikable Definitionen zu einigen. Aller-
dings erhalten die Versicherer häufig bei 
der nächsten verschärften Vorortkontrolle 
weitere Beanstandungen, die so generisch 
gehalten sind, dass die Bemühungen der 
Vertragspartner (nota bene mittels eines 
privatrechtlichen Vertrags, der nicht in die 
Kompetenz der FINMA gehört und von ihr 
auch nicht überprüft werden darf) perma-
nent unterlaufen werden.

Grundsätzlich gilt als klare Abgrenzung zwi-
schen ärztlichen Leistungen und ärztlichen 
Mehrleistungen Folgendes:

 – In der sozialen Grundversicherung, die 
auf öffentlichem Recht basiert, sind 
grundsätzlich alle ärztlichen Leistungen 
an den Patienten abgegolten. Sie werden 
nach den Grundsätzen von WZW (Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirt-
schaftlichkeit) beurteilt und nach beste-
henden Abrechnungssystemen, stationär 
mit Sozialtarifen verrechnet wie Swiss-
DRG, Tarpsy und ST Reha. 

 – Im Gegensatz dazu besteht im Zusatz-
versicherungsbereich das VVG. Hier 
wird ein privatrechtlicher Vertrag 
ausgehandelt zwischen Zivilparteien. In 
diesem Vertrag dürfen nur Behandlungen 
vergütet werden, die eine Mehr-(oder 
Zusatz-)leistung darstellen.

Die FINMA stiftet Verwirrung 

Da diese Mehrleistungen durch die FINMA 
bisher nicht klar definiert wurden, ändert 
sich die Begrifflichkeit praktisch nach jeder 
Vorortkontrolle bei den Zusatzversicherern. 
Das ist umso bedauerlicher, als bei den 
meisten Versicherern und Spitälern respek-
tive Ärzten in weiten Teilen Einigkeit besteht, 
was eine ärztliche Mehrleistung auszeich-
net. Dementsprechend bestehen gerade im 

Umfeld der Belegärzte auch zahlreiche 
Verträge über Form und Inhalt von Abrech-
nungen, was eine solide Vertrauensbasis 
darstellt, welche von der FINMA leider 
unterlaufen wird:

 – Zu Beginn der Kontrollen wurde von der 
FINMA verlangt, dass eine ärztliche 
Mehrleistung weit über das übliche 
Mass an normaler, adäquater ärztlicher 
Leistung in der OKP hinausgehen und 
klar definiert werden muss. 

 – Dann wurde der Begriff «echte ärztliche 
Mehrleistung» eingeführt. Auch hier 
wurde die genaue Definition den Kran-
kenzusatzversicherern und indirekt den 
unabhängigen Serviceprovidern über-
tragen. 

 – Nachdem auch dieser Begriff naturge-
mäss kaum definiert werden kann, wird 
jetzt auch noch der Begriff einer «Kern-
leistung» eingeführt, der auch wieder neu 
und nicht definiert ist.

Es besteht ein offensichtliches Durchein-
ander aufgrund unklarer Begriffe. Umso 
wichtiger bleibt es somit, ärztliche Mehr-
leistung im VVG klar zu definieren.

Kriterien der ärztlichen Mehrleistung 

Das erste und allgemein anerkannte Kri-
terium einer ärztlichen Mehrleistung im 

VVG ist die sogenannte freie Arztwahl 
durch zusatzversicherte Patienten. Diese 
freie Arztwahl haben sozialversicherte 
Patienten nicht und deshalb ist eine pri-
märe Unterscheidung der zwei Versiche-
rungssysteme möglich. Dieses Kriterium 
präjudiziert zudem alle folgenden mögli-
chen Unterscheidungskriterien. Die FINMA 
verlangt nun (nach Aussage von Zusatz-
versicherern in Vorortkontrollen) auch eine 
Definition dieses eigentlich intuitiv erfass-
baren Kriteriums der freien Arztwahl und 
ebenfalls eine Definition der nichtfreien 
Arztwahl in der OKP. 

Folgendes ist klar: Sozialversicherte 
Pa tienten haben im stationären Bereich 
keine freie Arztwahl. Dies im Gegensatz 
zum ambulanten Bereich, wo die 
Pa tienten heute – wie seit Jahrzehnten 
gewohnt – ihren Hausarzt selbst wählen 
können. Warum das so geregelt ist, müs-
sen die Urheber des KVG erklären. Ohne 
freie Arztwahl heisst nun aber nicht, 
dass Patienten in den schweizerischen 
Kliniken und Spitälern nicht die best-
mögliche ärztliche Beratung und 
Behandlung erhielten. Es heisst nur, 
dass sie den oder die behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte nicht selbst aus-
wählen können, sondern diejenigen 
nehmen müssen, die ihnen von der Kli-
nik oder dem Spital zugeteilt werden. 

Es gab sogar schon Vorschläge aus dem 
Departement Berset, dass der bisher 
freie Zugang zu einem Arzt oder einer 
Ärztin auch im ambulanten Bereich ein-
geschränkt werden solle, und zwar gene-
rell. So sollen alle Patienten – unabhängig 
vom Versicherungsstatus – zuerst in 
einem staatlichen Institut abgeklärt wer-
den. Bei einer notwendigen stationären 
Weiterbehandlung werden ihnen von 
diesem Institut drei Ärzte zur Auswahl 
vorgeschlagen. Falls die Reaktionen dar-
auf positiv auffallen, und ein entspre-
chendes Gesetz oder eine Verordnung 
 eingeführt wird, gibt es künftig auch im 
ambulanten Bereich für sozialversicher-
te wie zusatzversicherte Patienten keine 
freie Arztwahl mehr. 

Sozialversicherte Patienten könnten unter 
diesen Umständen ihren behandelnden 
Arzt überhaupt nicht mehr frei wählen 
können. Daneben haben sie noch  weitere 
Nachteile im stationären Bereich wie: kei-
ne freie Wahl des Operateurs, Visiten 
durch eidgenössisch diplomierte Ärzte 
ohne Facharzttitel, keine täglichen Visiten 
durch Fachärzte (Chefärzte, Leitende Ärz-
te, Oberärzte mit Facharzttitel), keine freie 
Wahl des Opera tions- oder Hospitalisa-
tionszeitpunktes. Die Behandlungsqualität 
hingegen ist gewährleistet und schon aus 
medizin-ethischen Gründen gleich gut 
wie bei zusatzversicherten Patienten. 
Wenn nun aber in der Qualität der ärztli-
chen Behandlung kein Unterschied 
besteht, so muss die Frage gestellt wer-
den, wo denn die klaren und messbaren 
Unterschiede zwischen einer ärztlichen 
Leistung im Sozialversicherungs- und 
einer ärztlichen Mehrleistung im Zusatz-
versicherungsbereich liegen.

Messbare Unterschiede 
in der  ärztlichen Leistung 
 beziehungsweise Mehrleistung

Im öffentlichen Spital mit seiner klaren Hie-
rarchie von Assistenzärzten, Oberärzten 
und Chefärzten scheint die Antwort einfach 
zu sein: Sozialversicherte Patienten wer-
den durch Assistenten ohne Facharzttitel 
betreut. Dies allerdings unter Oberverant-
wortung durch Fachärzte (Oberärzte oder 
leitende Ärzte). Im operativen und inter-
ventionellen Bereich heisst das, dass Assis-
tenzärzte je nach ihrem Ausbildungsstand 
und unter Aufsicht von Fachärzten schritt-

clinicum Sonderdruck

clinicum Sonderdruck  3clinicum Sonderdruck  2

Prof. Dr. med. Hans U. Baer, Gründer und Geschäftsführer (links), und  
Andreas Gerhard, EMBA, Geschäftsführer, Medicalculis GmbH, Zürich

clinicum_SD_Medicalculis_3623.indd   1-3clinicum_SD_Medicalculis_3623.indd   1-3 07.09.23   09:5407.09.23   09:54

Sonderdrucke

Wenn Sie einen Text im «clinicum» oder «clinicum» ROMANDIE abgedruckt haben, der Ihnen besonders gefällt, 
produzieren wir in kurzer Zeit gerne einen Sonderdruck für Sie. Diesen drucken wir gefalzt aufs Format A4, nach 
Wunsch auch kleingefalzt auf A5.

Preise (exkl. MwSt. und Versandkosten)
�	 250	 Ex.	 CHF 420.–
	 500	 Ex.	 CHF 480.–
	1000	 Ex.	 CHF 545.–

kleingefalzt auf A5: Zuschlag 10 %

Text- und Gestaltungsanpassungen verrechnen wir nach Aufwand. Wir freuen uns, Ihnen einen Sonderdruck nach Mass erstellen zu können.

	1500	 Ex.	 CHF 595.–
	2000	 Ex.	 CHF 635.–
	3000	 Ex.	 CHF 730.–

clinicum Sonderdruck  5

Klare Unterscheidung 
 zwischen ärztlichen 
 Leistungen und ärzt-
lichen Mehrleistungen

Mehr Transparenz  
für Ärzte schaft  
und Versicherer
Ungenaue Definitionen sind kontraproduktiv

Was die FINMA prüfen muss und was nicht

Ein transparentes Abrechnungssystem 
schafft Sicherheit und Vertrauen

Eine solide privatrechtliche Vertragsbasis 
 zwischen Zusatzversicherern und Beleg­
ärztinnen und ­ärzten
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weise in die operativen Tätigkeiten einge-
führt werden. Die Supervision und das 
intensive Teaching garantieren jederzeit die 
Sicherheit aller Patienten. 

Wie sieht diese Unterscheidung in Privat-
kliniken aus, die teilweise auch auf der 
öffentlichen Spitalliste eines Kantons ste-
hen und deren Belegärzten? Arbeitet ein 
Belegarzt allein in seiner Praxis und hat 
keine Assistenzärzte angestellt – das trifft 
auf die Mehrheit aller Belegärzte zu –, dann 
ist er auch verpflichtet, alle ärztlichen Leis-
tungen, Operationen oder Interventionen 
und alle Visiten bei sozialversicherten 
Pa tienten persönlich durchzuführen. Das 
heisst, er macht die Visiten bei sozialver-
sicherten Patienten wie auch bei zusatz-
versicherten Patienten mehr oder weniger 
gleich. Daraus folgert die FINMA, dass aus 
diesem Grund keine ärztliche Mehrleistung 
entstehen könne, da ja dieselbe, identische 
ärztliche Leistung durchgeführt würde, 
welche bereist im Sozialversicherungsteil 
bezahlt wird.

Das führt zu einer unvorteilhaften Kon-
zentration von Fällen in wenigen Händen, 
die diskriminierend viele hochqualifizier-
te Belegärzte wegen zu kleiner Fallzahlen 
ausschliesst. In beiden Fällen, hochspe-
zialisierte Medizin und Klassifizierung 
durch die Deutsche Krebsgesellschaft, 
muss der Belegarzt zum Erhalt und zum 
Aufrechterhalten seiner Dignität nachwei-
sen, dass er Assistenzärzte (eidgenös-
sisch diplomierte Ärzte) und Kandidaten 
für Fachärzte (privatrechtliche Weiterbil-
dungstitel) weiterbildet. 

Belegärzte sichern  
Weiterbildungs-Operationen

In der Konsequenz heisst das, dass Beleg-
ärztinnen und -ärzte sowohl Assistenzärz-
tinnen wie auch Fachärzte operativ aus- 
und weiterbilden müssen. Gesetzlich heisst 
das aber auch, dass diese Weiterbildungs-
Operationen durch Nichtfachärzte nicht an 
zusatzversicherten Patienten durchgeführt 
werden dürfen, da ja der Belegarzt alle ärzt-
lichen Mehrleistungen bei diesen persön-
lich durchführen muss. Er muss aber bei 
Operationen von OKP-versicherten Patien-
ten mitoperieren, um aus medizin-ethi-
schen Gründen die bestmögliche Sicherheit 
für die Patienten zu gewährleisten. Dies ist 
jedoch klar eine ärztliche Leistung, für die 
Belegärztinnen und -ärzte überqualifiziert 
sind. Sie erbringen in diesem Fall an OKP-
Patienten ärztliche Leistungen, für die sie 
eigentlich nicht vorgesehen sind und die 
tarifarisch zu tief angesetzt. Wenn sie also 
OKP-Patienten mitoperieren, nehmen sie 
fast ausschliesslich eine gesellschaftliche 
Verantwortung gegenüber der Öffentlich-
keit wahr.

Dazu kommt, dass Belegärztinnen und -ärz-
te immer auch unternehmerisch tätig sind. 
Betriebswirtschaftlich muss ein Unter-
nehmen auch in der Lage sein, Gewinne zu 
erwirtschaften z.B. um Rücklagen für 
betriebliche Risiken zu bilden und um 
Investitionen tätigen zu können. Der eigen-
verantwortliche und wirtschaftlich geführ-
te Praxisbetrieb muss auch unter wech-
selnden Markbedingungen aufrechterhalten 
werden können. Werden Behandlungen 
und Operationen bei OKP-versicherten 
Pa tienten durch Belegärzte durchgeführt, 
heisst das per se weniger Zeit für zusatz-
versicherte Patienten und damit einen Ein-
nahmensverlust. 

Eine falsche Analyse der FINMA

Diese Analyse ist aus unserer Sicht grund-
sätzlich falsch, da sie von Voraussetzungen 
ausgeht, welche die real existierenden 
Tatsachen verkehrt. Ein Facharzt wird an 
einer Privatklinik nur akkreditiert, wenn er 
neben dem Facharzttitel eine mindestens 
dreijährige Tätigkeit und Erfahrung in lei-
tender Funktion an einem A-Spital nach-
weisen kann (Chefarzt, leitender Arzt, 
Oberarzt). Die meisten der akkreditierten 
Fachärzte verfügen zudem über privat-
rechtliche Weiterbildungstitel (Spezialfach-
arzttitel). Diese hochqualifizierten Fachärz-
te führen eigenberuflich eine Praxis (oder 
sind in Facharztzentren zusammenge-
schlossen). Sie führen ihre ärztlichen Leis-
tungen an zusatzversicherten Patienten 
grundsätzlich persönlich durch. Diese 
zusatzversicherten Patienten wählen ihren 
behandelnden Arzt in freier Wahl. Dadurch 
ist das Kriterium der freien Arztwahl erfüllt, 
womit sich eine ärztliche VVG-Leistung 
ohne weitere Begründung automatisch als 

Konklusion

Die oben dargelegte Argumentation wider-
legt die Behauptungen von FINMA und eini-
gen Krankenzusatzversicherern, wonach 
Belegärzte keine ärztlichen Mehrleistungen 
an zusatzversicherten Patienten erbringen 
könnten, weil sie die exakt gleichen ärztli-
chen Leistungen auch am OKP-versicherten 
Patienten erbringen würden. Damit könne 
keine echte und klar begrenzte ärztliche 
Mehrleistung mehr für den zusatzversicher-
ten Patienten erfolgen. 

Das Gegenteil ist der Fall. Die fachärztlichen 
Belegärztinnen erbringen primär ärztliche 
Mehrleistungen an zusatzversicherten 
 Patienten und werden aus regulatorischen 
Gründen gezwungen, Behandlungen für 
OKP-versicherte Patienten durchzuführen, 
für die sie im schweizerischen Gesund-
heitssystem nicht vorgesehen sind – 
Behandlungen, für die sie überqualifiziert 
und stark unterbezahlt sind. 

Gerade weil die Belegärztinnen und -ärzte 
als Zusatzaufgabe eine bedeutsame Funk-
tion in der Weiterbildung erfüllen, ist es 
weder logisch noch fair, ihnen für ihre vor-

Mehrleistung qualifiziert. Das heisst als 
Umkehrschluss gleichzeitig, dass diese 
Fachärzte prinzipiell keine allgemein-ver-
sicherten Patienten behandeln müssten. 

Das war früher genau der Fall: Privatkliniken 
haben kaum OKP-versicherte Patienten 
stationär zur Behandlung aufgenommen 
oder diese Patienten haben den damals 
Privattarif genannten Betrag selbst bezahlt. 
Dieses Prinzip wurde während der letzten 
Jahre ausgehöhlt, weil der Staat unter der 
Idee von Qualitätskontrollen immer mehr 
in die Autonomie der Belegärzte eingegrif-
fen hat. So werden unter den wohlklingen-
den Namen «Hochspezialisierte Medizin» 
nur noch Ärzte zu definierten hochspezia-
lisierten Operationen zugelassen, wenn sie 
über eine sogenannte minimale Fallzahl 
verfügen. Weiter wird die freie Berufsaus-
übung durch Zertifikationen durch die Deut-
sche Krebsgesellschaft eingeschränkt. Nur 
noch Ärzte mit einer genügend grossen 
Fallzahl dürfen Patienten mit Tumorerkran-
kungen eigenverantwortlich operieren. 

gesehene privatrechtlich vereinbarte 
Hauptaufgabe, die individuelle Behandlung 
zusatzversicherter Patienten mit ausge-
wiesener hoher Fachkompetenz, ein ent-
sprechendes Entgelt für die ärztlichen 
Mehrleistungen vorenthalten zu wollen. Im 
Sinne der arte legis ist zudem mit Nach-
druck darauf hinzuweisen, dass es nicht 
Aufgabe der FINMA sein kann, sich in die 
privatrechtlichen Verhandlungen von 
Belegärzten und Zusatzversicherern ein-
zumischen, sondern sich vielmehr auf die 
Überprüfung der VVG-Prämien, auf deren 
Höhe und Rechtmässigkeit, zu beschrän-
ken. Dies insbesondere, weil sich bereits 
die grössten Krankenzusatzversicherer 
einem transparenten Kalkulations- und 
Abrechnungssystem angeschlossen 
haben, das die ärztlichen Mehrleistungen 
eindeutig definiert und pauschalisiert und 
klar nachvollziehbar darstellt.

Weitere Informationen

Medicalculis GmbH
Witellikerstrasse 40, 8032 Zürich
sekretariat@medicalculis.ch
Telefon 044 387 22 78
www.medicalculis.ch

clinicum Sonderdruck
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Anzeigenformate und Preise

Doppelseite randabfallend
farbig oder s/w

clinicum . . . . . . . . . . . . . . . . .                CHF 5250.– 

clinicum ROMANDIE. . . . . . . CHF 4150.–

Doppelseite Satzspiegel
farbig oder s/w

clinicum . . . . . . . . . . . . . . . . .                CHF 5250.– 

clinicum ROMANDIE. . . . . . . CHF 4150.–

460 × 310 mm + 3 Beschnitt 2 Seiten à 200 × 254 mm

1/2 Seite hoch, farbig oder s/w

clinicum . . . . . . . . . . . . . . . . .                CHF 2300.– 

clinicum ROMANDIE. . . . . . . CHF 1825.–

1/3 Seite quer, farbig oder s/w

clinicum . . . . . . . . . . . . . . . . .                CHF 1700.– 

clinicum ROMANDIE. . . . . . . CHF 1325.–

1/4 Seite quer, farbig oder s/w

clinicum . . . . . . . . . . . . . . . . .                CHF 1325.– 

clinicum ROMANDIE. . . . . . . CHF 975.–

Satzspiegel:
98,25 × 254 mm

Satzspiegel:
200 × 63 mm

Satzspiegel:
200 × 84 mm

1 Seite
farbig oder s/w

clinicum . . . . . . . . . . . . . . . . .                CHF 3700.– 

clinicum ROMANDIE. . . . . . . CHF 2850.–

1/2 Seite quer
farbig oder s/w

clinicum . . . . . . . . . . . . . . . . .                CHF 2300.– 

clinicum ROMANDIE. . . . . . . CHF 1825.–

Satzspiegel:
200 × 254 mm

Satzspiegel:
200 × 127 mm

randabfallend:
230 × 310 mm
+ 3 mm Beschnitt

randabfallend:
230 × 148 mm
+ 3 mm Beschnitt
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Datenanlieferung

«clinicum» ist eine unabhängige 

Fachzeitschrift und richtet sich 

an Unternehmer und Berufsleute 

der Branche: Spitaldirektionen, 

Heimleitungen, Spitalärzte, 

Klinikpersonal, Verwaltungs-  

und Pflegepersonal von Alters- 

und Pflegeheimen, Kurheim- 

angestellte, freipraktizierende 

Ärzte, eidgenössische und 

kantonale Behörden, Zweck

verbände, politische Aufsichts

behörden, Architekten, Ent

scheidungsträger für Bau- und 

Einrichtungsinvestitionen, 

Hersteller von Installationen und 

Einrichtungen sowie Dienst

leister im Gesundheitswesen.

Jahresabonnement «clinicum»: CHF 139.– inkl. MwSt. (Ausland CHF 212.–)
Jahresabonnement «clinicum» ROMANDIE: CHF 48.– inkl. MwSt. (Ausland CHF 99.–)
Jahresabonnement «clinicum» + «clinicum» ROMANDIE: CHF 180.– inkl. MwSt.  
(Ausland CHF 257.–)

Auflage clinicum: 5936 Exemplare, notariell beglaubigt 

clinicum ROMANDIE: 1500 Exemplare

Erscheinungsweise clinicum: 6 × pro Jahr, clinicum ROMANDIE: 2 × pro Jahr

Heftformat 230 × 310 mm (Satzspiegel 200 × 254 mm)

Umfang clinicum 144 bis 216 Seiten (clinicum ROMANDIE 56 bis 72 Seiten)

Druckverfahren Offset, Raster 54

Digitale Daten Druckfähige PDFs (X3 oder X4 Standard) per E-Mail an:  
info@balmerwerbung.com 

Daten über 10 MB auf www.wetransfer.com stellen

Satz Zusätzliche Satzkosten werden nach Aufwand verrechnet

Beraterkommission 5 %

Zuschlag 2. oder 3. Umschlagseite	 +10 %

4. Umschlagseite	 +15 %

Rabatte 3 Anzeigen	 5 %

4 Anzeigen	 10 %

6 Anzeigen	 15 %

Beilagen Beilagen, Beihefter, Beikleber und Publireportagen auf Anfrage
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Regelmässig breites Themenspektrum

Gesundheitspolitik

•	� Spitalfinanzierung
•	 Swiss DRG in der Praxis
•	� Pflegefinanzierung
•	� Neue Spitalmodelle/

Kooperationen
•	� Medikamentenmarkt
•	� Neutrales Forum für 

Gesundheitspolitiker

Innen
•	� Opinion Leaders  

beim Wort genommen
•	� Managed Care
•	� Integrierte Versorgung
•	� Netzwerke im  

Gesundheitswesen

Gesundheit/Medizin

•	� Neuste MedTech-Trends
•	� MedTech-Innovationen
•	� Gesundheits-Trends
•	� Neue Therapieformen
•	� Arzneimittel-Sicherheit
•	� Qualitätsmanagement
•	� Pflege-Perspektiven
•	� Selbsthilfe der  

besonderen Art
•	� Ernährung
•	� Labor- und  

Medizintechnik
•	� Rettung und Notfall
•	� Mobilität

Management

•	� Führungsmodelle für 

Kliniken und Heime
•	� Prozessoptimierung
•	� eProcurement
•	� Supply Chain  

Management
•	� Spitalbedarf/Logistik
•	 Einkaufs-Kooperationen
•	� Effiziente Leistungs

abrechnung
•	� Controlling
•	� Human Resources
•	� Outsourcing
•	� Verpflegungstechnik
•	� Bautrends
•	� Facility Management
•	� Reinigung/Werterhalt

Kommunikation

•	� Spital- und  

Heim-Software
•	� eHealthcare
•	� Informationssicherheit, 

Datentransfer
•	� IT-Netzwerke
•	� Telekommunikation
•	� Notrufsysteme
•	� Supportsysteme
•	� Marketing für Kliniken 

und Heime
•	� Berichterstattung über 

aktuelle Messen

Bildung

•	� Studiengänge  

mit Zukunft
•	� Spezielle  

Ausbildungsmodelle
•	� Fortbildung
•	� Berufsbilder im Wandel
•	� Fallstudien/ 

Erlebnisberichte
•	� Bildungsangebote im 

Praxistest
•	� Kongresse, Seminarien, 

Symposien
•	� Büchertipps
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Optimale Zusammenarbeit

Generelle Insertions-Bestimmungen
Durch die Aufgabe eines Inserates oder eines Wiederholungsauftrages 

schliesst der Inserent – schriftlich oder mündlich – mit der Annoncen-Ver-

waltung einen Insertionsvertrag ab. Sofern die Insertionsvorschriften des 

Verlages keine andern Bestimmungen enthalten, gelten für das Vertrags-

verhältnis – in Ergänzung der Vorschriften des Schweizerischen Obliga

tionenrechtes Art. 363 ff. über den Werkvertrag – die nachstehenden, für 

beide Parteien verbindlichen Normen: Sie sollten eine reibungslose und 

freundschaftliche Abwicklung der Geschäftsbeziehungen sicherstellen.

Korrekturabzüge
Korrekturabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zugestellt. Sie 

müssen bis spätestens 10 Tage vor dem Erscheinen an die Korrespondenz-

adresse retourniert werden, ansonsten das «Gut zum Druck» als erteilt gilt. 

Jede nachträgliche Korrektur und Haftung nach dieser Frist wird abgelehnt.

Fehlerhaftes Erscheinen
Für Druckfehler infolge mangelhafter Vorlage haftet der Verlag nicht. Für 

fehlerhaftes Erscheinen, das Sinn oder Wirkung eines Inserates wesentlich 

beeinträchtigt oder entstellt, wird Ersatz in Form von Inseratenraum bis zur 

Grösse des fehlerhaften Inserats geleistet. Beanstandungen irgendwelcher 

Art müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg 

geltend gemacht werden.

Beanstandung
Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, sinnstören-

dem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf eine Preis

korrektur oder eine Ersatzanzeige. Beanstandungen sind innerhalb von  

10 Tagen nach Rechnungstellung zu machen.

Vorzeitige Vertragsauflösung
Sistierungen, die der Annoncenverwaltung nicht bis 20 Tage vor Erscheinen 

bekannt sind, können nicht mehr berücksichtigt werden. Für sistierte Ab-

schlüsse, die nicht innerhalb eines Jahres weitergeführt werden, wird ein 

allfälliger zuviel gewährter Mengenrabatt belastet.

Rechte zugesandter Bilder
Bei den uns zur Verfügung gestellten Bildern gehen wir davon aus, dass die 

Zusender im Besitz des Copyrights sind oder dieses rechtzeitig vor der Pub-

likation selber beschaffen. Wir schliessen jede diesbezügliche Haftung aus.

Tarifänderungen
Tarifänderungen bleiben vorbehalten.

Zahlung und Service
Wir bieten vorteilhafte Inseratepreise, persönliche Beratung und beglei-

tende Dienstleistungen. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage netto ab 
Rechnungsdatum. Bei rechtlichem Inkasso fällt jede Rabattvergütung 

und Vermittlerprovision dahin.

Gerichtsstand
Olten
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Dr. Hans Balmer, Marco Bonanno  
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Ihre Gesprächspartner


